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Einleitung und Gang der Untersuchung

„International debtor-creditor relations are a lot like street football:  
there is a lot of shouting, the rules are never quite clear, and at the end  

of the day it’s goals that count.“1

„[T]he arc of the moral universe is long, but it bends toward justice.“2

Alle Staaten dieser Welt gehen Schulden ein, um öffentliche Aufgaben zu 
erfüllen. Die Legitimität von Staatsschulden, die die steuerpflichtige Bevöl-
kerung über Jahrzehnte hin belasten können, wird selten in Frage gestellt, 
wenn damit öffentliche Belange wie etwa das Gesundheitswesen oder der 
Straßenbau finanziert werden sollen. Finanzmittel aus Anleihen oder Kredit-
verträgen können aber auch verwendet werden, um Milizen mit den zur 
Unterdrückung Oppositioneller notwendigen Waffen auszustatten, um die 
staatliche Propagandamaschinerie zu finanzieren oder um das Staatsober-
haupt persönlich zu bereichern. Spätestens nach dem Abtreten des alten 
Regimes stellen die neuen Bevölkerungsvertreter die berechtigte Frage, ob 
sie vorhandene Gelder, die sie so dringend für den Aufbau eines neuen, 
idealerweise demokratischen Staates benötigen, in die Hände ausländischer 
Investoren geben müssen, die mit dem alten Regime paktierten. Handelt es 
sich nicht vielmehr um moralisch illegitime, verwerfliche, odiöse Schulden?

Nicht nur die moralische, sondern auch die rechtliche Legitimität solcher 
Schulden stellen Verfechter der Odious-Debts-Doktrin in Frage und argu-
mentieren, Verbindlichkeiten, die dem Bevölkerungsinteresse zuwider lau-
fen, seien rechtlich unwirksam (zu den Begrifflichkeiten genauer unten, 
Kapitel 1 A.I.). Die Beispiele für bevölkerungswidrige Schulden sind zahl-
reich. So lieferte 1984 die deutsche Karl Kolb GmbH an den Irak Labor-
ausstattungen, die für die Entwicklung von Pestiziden bestimmt waren.3 Die 
Gegenleistung betrug ca. 1 Million USD, welche dem Irak als Kredit zur 
Verfügung gestellt wurden.4 Mutmaßlich wurden die Laborgeräte Teil des 
irakischen Programmes zur Herstellung von chemischen Waffen,5 welche 
die personelle Überlegenheit der iranischen Armee im seit 1980 geführten 

1 Kaiser, in: Mshana, The Debt Problem for Poor Countries, S. 123.
2 Martin Luther King, Jr., zitiert in Bolton / Skeel, LCP 2007(70), 83, 97.
3 Kaiser / Queck, Odious Claims on Iraq, S. 21 m. w. Nachw.
4 Kaiser / Queck, Odious Claims on Iraq, S. 21.
5 Kaiser / Queck, Odious Claims on Iraq, S. 21.
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ersten Golfkrieg abwenden sollten,6 die aber auch gegen die eigene Bevöl-
kerung eingesetzt wurden.7 Die Verpflichtungen aus den Verträgen mit der 
GmbH stellten nur einen Bruchteil der irakischen Staatsverschuldung nach 
dem Sturz Saddam Husseins dar,8 sind aber in vielfacher Hinsicht sympto-
matisch für die Diskussion um Odious Debts. So war es der Fall des Hus-
sein-Regimes, der der Debatte um odiöse Schulden neuen Auftrieb gab, 
doch auch andere Entwicklungen wie der „Arabische Frühling“ zeigen die 
unmittelbare Relevanz des Themas.9 Problematisch beim Fall der Karl Kolb 
GmbH ist zum einen die Beweislage, da sich kaum nachvollziehen lässt, ob 
die Laborausstattungen tatsächlich für die Herstellung von Giftgas verwen-
det wurden, auch wenn dies angesichts des massiven irakischen Chemiewaf-
fenprogramms naheliegt. Unabhängig davon ist unklar, ob der GmbH die 
Kenntnis oder das Kennen-Müssen dieser Verwendung zugerechnet werden 
kann, wenn einzelne Umstände des Giftgasprogramms erst später bekannt 
wurden. Andererseits stand der Irak bereits zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses in einem langwierigen Krieg und hatte schwerwiegende Men-
schenrechtsverletzungen an der eigenen Bevölkerung zu verantworten. 
Schließlich ergibt sich aus der Beteiligung einer privaten GmbH zudem die 
Problematik, dass sich die Wirksamkeit der Verträge nicht mehr nur am 
klassischen (zwischenstaatlichen) Völkerrecht orientieren kann. Die Liefe-
rungen an den Irak sind im Übrigen nur eines von vielen Beispielen prob-
lematischer Verträge mit deutscher Beteiligung. So lieferten deutsche Firmen 
zwischen 2002 und 2006 an Syrien 137 t Chemikalien,10 die zur Herstellung 
des 2013 zum Einsatz gekommenen Giftgases Sarin11 geeignet waren – mit 

6 In einem Bericht der UN Monitoring, Verification and Inspection Commission 
im Irak aus dem Jahr 2006 heißt es: „A large scale chemical weapons programme 
was established by Iraq in 1981, after the beginning of the Iran-Iraq war, when Iraq 
faced defeat in the face of the overwhelming manpower advantage of the Islamic 
Republic of Iran. The goal was to produce and supply the armed forces with sig-
nificant quantities of chemical weapons that could be quickly deployed.“, Twenty-
fifth Quarterly Report on the Activities of the United Nations Monitoring, Verifica-
tion and Inspection Commission in Accordance with Paragraph 12 of Security 
Council Resolution 1284 (1999), S / 2006 / 342, 30. Mai 2006, S. 7.

7 Vgl. etwa den Bericht von Human Rights Watch (1991) über den Angriff auf 
Halabscha, abrufbar unter http: /  / www.hrw.org / reports / 1991 / IRAQ913.htm.

8 Diese betrug ca. 125 Milliarden USD, vgl. noch unten, Kapitel 2 D.II.2.a)bb)
(16).

9 Zu den verschiedenen Präzedenzfällen vgl. unten, Kapitel 2 D.II.2., zur Aktua-
lität der Debatte Kapitel 1 A.I.3.

10 „Deutschland hat Syrien Chemikalien geliefert“, FAZ.net, 18. September 2013, 
abrufbar unter http: /  / www.faz.net / aktuell / politik / ausland / streit-ueber-giftgasangriff- 
deutschland-hat-syrien-chemikalien-geliefert-12579860.html.

11 Vgl. den Bericht der UN-Inspekteure, „Report on the Alleged Use of Chemical 
Weapons in the Ghouta Area of Damascus on 21 August 2013“, 13. September 2013, 
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deutscher Exportgenehmigung und trotz öffentlichen Wissens um das syri-
sche Giftgasprogramm.

Die Probleme odiöser Schulden reichen weit über das hier Angedeutete 
hinaus. Sie können rechtlicher Natur sein: Wie lässt sich die Unwirksamkeit 
solcher Schulden aus dem geltenden Recht herleiten, welche Regelungs-
möglichkeiten bestehen? Sie können ökonomischer Natur sein: Lässt sich 
die Entstehung von odiösen Schulden angesichts der Fungibilität des Geldes 
und der Verfügbarkeit alternativer Finanzierungsquellen (Steuern, Boden-
schätze, moralisch bedenkenlose Investoren) überhaupt vermeiden? Sie 
können politischer Art sein: Mit welcher Legitimität lässt sich zur Beurtei-
lung der Wirksamkeit etwa an die demokratische Regierungsform des 
Schuldnerstaates anknüpfen? Schließlich wirft die Problematik eine Fülle 
von Wertungsfragen auf: Welche Verträge sind als nützlich, welche als ver-
werflich anzusehen? Lässt sich eine derartige Unterscheidung überhaupt 
treffen, wenn einerseits Waffen zur Landesverteidigung, andererseits Schu-
len als Foltergefängnisse verwendet werden können? Der äußere Rahmen 
der Untersuchung ergibt sich dabei aus der Tatsache, dass problematische 
Regime wie Gläubiger in allen Teilen der Welt beteiligt sein können, und 
dass sich zugleich mögliche Präzedenzfälle finden lassen, die bis in das 
17. Jahrhundert zurückreichen.

Eine Schätzung, in welchem Umfang öffentliche Schulden von der 
Odious-Debts-Doktrin betroffen sind, lässt sich kaum anstellen. Der Think-
Tank nef kommt zu dem Ergebnis, das zwischen 1970 und 2004 in 13 un-
tersuchten Staaten (darunter Argentinien, Indonesien, Nigeria, Philippinen, 
Sudan) 726 Milliarden USD odiöser Schulden aufgenommen wurden, was 
einem Anteil von 99,8 % an der gesamten Staatsverschuldung der untersuch-
ten Staaten entsprechen soll.12 Allerdings hängt jede Schätzung stark davon 
ab, wie weit (z. B. vorliegend ausnahmslos alle unter undemokratischen 
Regierungen eingegangene Schulden) oder eng (z. B. nur Schulden, deren 
nachteilige Verwendung konkret nachgewiesen wurde; nur Kredite etc.) die 
Kriterien für das Vorliegen von Odious Debts gefasst werden. Zudem ist 
auch ohne Berücksichtigung der Odious-Debts-Doktrin der Schuldenstand 
vieler Staaten kaum nachvollziehbar.13

Im ersten Kapitel werden Grundbegriffe der Untersuchung dargestellt. 
Zunächst wird ausgeführt, was unter der Figur der odiösen Schulden zu 
verstehen ist und welche Arten von Staatsschulden dafür relevant sind. An-

abrufbar unter http: /  / www.un.org / disarmament / content / slideshow / Secretary_Gener 
al_Report_of_CW_Investigation.pdf.

12 Vgl. Mandel / nef, Odious Lending. Debt Relief as if Morals Matters, 2006, 
abrufbar unter http: /  / www.dette2000.org / data / File / Odiouslendingfinal.pdf, S. 17.

13 Wong, Sovereign Finance, S. 54 zu den Schulden Iraks.


